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1. Bürgermeisterin Regina Braun eröffnet um 19:00 Uhr die Gemeinderatssitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
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Öffentliche Sitzung



	TOP  1
	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung



Die Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Gemeinderatsmitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung geladen wurden und dass Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung rechtzeitig bekanntgemacht worden sind

Gegen die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.01.2024 wurden keine Einwendungen erhoben. Sie gilt daher als vom Gemeinderat genehmigt.

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.01.2024 ist in Umlauf. Sofern bis zum Ende der heutigen Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, gilt auch diese als genehmigt.

	

	TOP  2
	Bauantrag Melanie Bauer-Arnhold und Michael Bauer auf Ausbau einer Ferienwohnung im ehem. landw. Gebäudeteil mit Anbau von Balkonen und einer Außentreppe, Eberloh 3, Fl.Nr. 2060 Gem. Halfing






Das Gremium nimmt Einsicht in die vorliegenden Planunterlagen. Das Vorhaben liegt im Außenbereich und beurteilt sich nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB. In das bestehende Gebäude soll eine Ferienwohnung eingebaut werden. Die Vorsitzende gibt dazu nähere Erläuterungen.

Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit 14 /0   Stimmen folgenden Beschluss:

Zu dem o.g. Bauantrag wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt, sofern die Teilprivilegierung nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB nachgewiesen werden kann.  


	

	TOP  3
	9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 "Halfing-Ost" - Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Billigungs- und Satzungsbeschluss



Das Gremium nimmt Einsicht in den vorliegenden Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 „Halfing Ost“. Vom 22.12.2023 bis einschließlich 24.01.2024 war der Änderungsentwurf in der Fassung vom 14.12.2023 erneut auf der Homepage der Gemeinde Halfing veröffentlicht (Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB). Gleichzeitig wurden mit amtlicher Bekanntmachung vom 21.12.2023 die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, erneut am Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren beteiligt:
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A. Keine Rückmeldung erfolgte von:
3.   Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München
5.   Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung München
6.   Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz
9.   Regierung von Oberbayern, Luftamt
10. Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
14. Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt
15. Landratsamt Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherheit)
16. Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung
18. Landratsamt Rosenheim, Wasser- und Bodenschutz 
19. Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
21. Deutsche Telekom Technik GmbH Landshut
22. E-Plus Mobilfunk München
25. Marktgemeinde Bad Endorf
26. Gemeinde Söchtenau
30. Bund Naturschutz in Bayern e. V.

B. Der Planung zugestimmt bzw. keine Anregungen oder Einwendungen haben vorbebracht:
1.   Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Rosenheim, 09.01.2024
2.   Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim 22.01.2024
4.   Bayerischer Bauernverband, Rosenheim, 18.01.2024
7.   Regierung von Oberbayern, Bergamt Süd, 22.01.2024
8.   Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes und Regionalplanung, 08.01.2024
11. Staatliches Bauamt Rosenheim, 23.01.2024
13. Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht), 10.01.2024
17. Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat, Brandschutzdienststelle, 19.01.2024
20. Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor, 22.01.2024
23. Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 24.01.2024
24. Energienetze Bayern, Traunreut (früher EGS bzw. Energienetze Südbayern), 19.01.2024
27. Gemeinde Amerang, 29.12.2023
28. Handwerkskammer für München und Oberbayern, 24.01.2024
29. Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern, 12.01.2024
31. BiL e.G., Bonn, ExxonMobil, 22.12.2023
31. BiL e.G., Bonn, Stadtwerke RO, 27.12.2023
31. BiL e.G., Bonn, Neptune Energy, 03.01.2024
31. BiL e.G., Bonn, Wintershall Dea, 10.01.2024


C. Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange mit Anregungen, Einwendungen, Bedenken oder Hinweisen:
12. Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung),
											23.01.2024 

D. Im Rahmen der Veröffentlichung vorgebrachte Anregungen, Einwendungen, Bedenken oder Hinweisen:
1. Einwender: 22.01.2024













Zu den vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und Anmerkungen ergehen folgende Beschlüsse:


12.   Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung) 
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Abwägungsvorschlag:

C) Textliche Festssetzungen:

Unter C 2.1. – GRZ 0,55:
Die GRZ von 0,55 wurde bei der letzten Änderung extra auf Wunsch des Anliegers aufgenommen da er sonst sein Bauvorhaben auf dem kleinen Grundstück nicht umsetzen kann; wie angemerkt handelt es sich beim § 17 BauNVO nur um einen Orientierungswert von 0,4 für WA; bei Dorf oder Mischgebieten beträgt der Wert bereits 0,6; die Festsetzung mit 0,55 ist natürlich tatsächlich eine erhebliche Überschreitung, die aber im Sinne einer gewünschten Innenraumverdichtung und begrenzt auf diesen Fall noch vertretbar erscheint; Die Begründung wird entsprechend geändert und ergänzt.
Unter C 2.1. – GRZ 2 bei Grundstücken größer als 400 m²:
Für Grundstücke größer 400 m² wird eine GRZ 2 von 0,4 festgesetzt. 
Unter C 4 – Schreibfehler:
Der Schreibfehler bei der Festsetzung C 4 wird berichtigt auf „First“.
Unter C 4 und C 5 – Wiederholung:
Der Satz „Der First ist parallel zur Längsseite des Gebäudes anzuordnen“ (unter C 4) und „Der First ist parallel zur längeren Gebäudeseite anzuordnen“ (unter C 5) kann unter C 4 entfallen, um eine Wiederholung zu vermeiden.


Begründung:
Unter 4.2. Abs. 1, Abs. 3
Die Begründung wird im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung und bezüglich der Fläche für den möglichen Weg entsprechend der Anmerkung geändert. 
Das Wort „Hobbyraum“ wird aus der Zeichenerklärung gelöscht 

Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit 14 /0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Angemerkten Punkte werden folgendermaßen ergänzt, geändert oder gestrichen.
• Die Begründung wird zur GRZ 0,55 entsprechend angepasst
• Für Grundstücke die größer als 400 m² sind wird die GRZ 2 in den textlichen Festsetzungen ergänzt
• Der Schreibfehler unter C 4 „Fist“ ist hinfällig, da der Satz gestrichen wird
• In der Begründung wird das Maß der baulichen Nutzung entsprechend der Anmerkung geändert
• Das Wort „Hobbyraum“ wird aus der Zeichenerklärung gelöscht


1. Einwender: 22.01.2024
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Abwägungsvorschlag:
Die im Schreiben vom 22.01.2024 angeregte Änderung der Baugrenze wird entsprechend geändert.


Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit 14 /0   Stimmen folgenden Beschluss:

Die Baugrenzen werden im Bereich der Flurnummer 464/3 zur Ringstraße in der Schräge am südlichen Ende auf 1,50 Meter verringert.



Zusammenfassend fasst der Gemeinderat auf Vorschlag des Bauausschusses zu den eingegangenen Stellungnahmen mit   14/ 0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die SAK Ingenieursgesellschaft mbH, Traunstein wird mit der Einarbeitung der oben angeführten Beschlüsse in die vorliegenden Planungen beauftragt.
Die „9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Halfing Ost“ wird samt Begründung und Anlagen in der Fassung vom 22.02.2024 gebilligt und gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.


	

	TOP  4
	2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung "Egg" - Abwägung der eingegangenen Stellungsnahmen, Billigungs- und Satzungsbeschluss



Der Gemeinderat Halfing hat am 21.04.2022 den Erlass einer Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB beschlossen. Der von der Fa. Huber Planungs-GmbH ausgearbeitete Entwurf vom 01.03.2022 wurde gebilligt und die Durchführung des Verfahrens zur Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange beschlossen.
Das Verfahren wurde gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 19.05.2022 bis 21.06.2022 durchgeführt.

In der Gemeinderatssitzung am 16.02.2023 wurden die eingegangenen Stellungnahmen aus der 1. Auslegung abgewogen und beschlossen, dass die aufgrund der Änderungen (insbesondere Änderung der Fläche, da einige Flurnummern auf Wunsch der Besitzerin aus dem Änderungsbereich herausgenommen wurden) notwendige 2. Auslegung erfolgen soll.

Die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zur 2. Auslegung (Planungsstand vom 16.02.2023) erfolgte vom 22.12.2023 bis einschließlich 24.01.2024.
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Im Verfahren wurden 12 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Keine Rückmeldung erfolgte von:
4. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Ref. BQ, München
5. Bayernwerk Netz GmbH, Kolbermoor
6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut
10. Landratsamt Rosenheim, Untere Denkmalschutzbehörde

Nicht geäußert haben sich ("Keine Äußerung"):
12. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, 17.01.2024

Der Planung zugestimmt bzw. keine Anregungen oder Einwendungen haben vorgebracht:
1. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Rosenheim, 27.12.2023
2. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim, 22.01.2024
3. Bayerischer Bauernverband, Rosenheim, 18.01.2024
11. Regierung von Oberbayern,24.1. 
Höhere Landesplanungsbehörde, München, 08.01.2024

Zu den vorgebrachten Anregungen bzw. Einwendungen ergehen folgende Beschlüsse:


7. Landratsamt Rosenheim, Bauleitplanung, 23.01.2024

Sehr geehrte Frau Lex,

die Bezeichnung „2. Änderung der Satzung“ ist unverständlich und nicht korrekt oder gab es eine 1. Änderung der Satzung von 2005? Die Begründung gibt dazu auch keinen Aufschluss?

Alternativ und einfacher wäre es die jetzige Einbeziehungssatzung als neue eigenständige Satzung zu erlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Liepold

Abwägungsvorschlag:
Die Formulierung des Beschlusses erfolgte durch Gemeinde Halfing, da für den Bereich Egg eine Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung aus dem Jahr 2005 besteht.
Der Plan war zwar ursprünglich mit "Einbeziehungssatzung für den Bereich Egg" bezeichnet,
durch die Gemeinde wurde allerdings die neue Bezeichnung "2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg" vorgegeben. 
Bei der Durchsicht der Unterlagen wurde festgestellt, dass es keine 1. Änderung gegeben hat, daher ist die Bezeichnung nachrichtlich zu ändern auf "1. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg".


Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit   14/0   Stimmen folgenden Beschluss:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bezeichnung der Satzungsänderung wird auf "1. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg" geändert.




8. Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde, 23.01.2024
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Abwägungsvorschlag:
Die Gemeinde hat die Stellungnahme dem Grundeigentümer weitergeleitet. Die Angaben des Veräußerers der Ökopunkte werden der Satzung in ihrer Begründung beigefügt (aktueller Zustand, Art und Umfang der Maßnahmen, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, Lageplan mit flächenscharfer Darstellung der abzubuchenden Fläche).

Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit   14/0   Stimmen folgenden Beschluss:

Die Angaben des Veräußerers der Ökopunkte werden der Satzung in ihrer Begründung beigefügt (aktueller Zustand, Art und Umfang der Maßnahmen, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, Lageplan mit flächenscharfer Darstellung der abzubuchenden Fläche).



9. Landratsamt Rosenheim, Immissionsschutz, 09.01.2024
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Abwägungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit   14/0   Stimmen folgenden Beschluss:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planunterlagen erfolgt nicht.


Im Rahmen der Veröffentlichung wurden keine Anregungen bzw.
Einwendungen vorgebracht, daher sind dazu keine Beschlüsse zu fassen.


Zusammenfassend fasst der Gemeinderat auf Vorschlag des Bauausschusses zu den eingegangenen Stellungnahmen mit   14/0   Stimmen folgenden Beschluss:

Die Firma Huber Planungs-GmbH, Rosenheim wird mit der Einarbeitung der oben angeführten Beschlüsse in die vorliegenden Planungen beauftragt.
Die „1. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg“ wird samt Begründung und Anlagen in der Fassung vom 22.02.2024 gebilligt und gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.


	

	TOP  5
	Antrag Alexander Schied auf Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 "Irlach"



Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 25.01.2024 besprochen beantragt Herr Alexander Schied die Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Irlach“ um die Situierung des geplanten Heizhauses zu verschieben und den Einbau einer Tiefgarage zu ermöglichen.
Aufgrund der Beratung in der letzten Sitzung wurde Herr Schied aufgefordert weitere Unterlagen vorzulegen.

Die Nachfolgenden Unterlagen hat Herr Schied nun eingereicht.
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Förderung:

Die Förderzusage des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist bewilligt.
Die Förderung ist an einen Bewilligungszeitraum gebunden er mit dem Stichtag 14.01.2025 endet.
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Vorläufige Planung des Leitungsnetzes:

Ein Vorteil der Planung ist, dass die Leitungen nahezu vollständig (Ausnahme ist Kreuzung der Irlacher Durchgangsstraße) auf Grundstücken in Privatbesitz verlaufen. Somit entstehen bei eventuellen Wartungen keinerlei Beeinträchtigungen für Außenstehende.
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Herr Schied beabsichtigt den Bau eines Heizhauses und Errichtung einer Tiefgarage. Der Verwaltung war der geplante Bau des Heizhauses bereits während der Bebauungsplanänderung Nr. 6 „Irlach“ bekannt. 
Um die Fertigstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Irlach“ voranzutreiben wurde Herr Schied darum gebeten, eine eigene Änderung zu beantragen, wenn die 4. Änderung abgeschlossen ist. 

Die Kosten der Bebauungsplanänderung wären von Herrn Schied zu tragen, dazu würde ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Halfing und Herrn Schied geschlossen. Durch den Antrag von Herrn Schied wird kein zusätzliches Baufenster geschaffen, sondern das bestehende Baufenster wird lediglich verschoben. Durch das Verschieben des Baufensters kann die Höhe des Kamins erheblich verringert werden, dies zeichnet sich somit positiv auf das Ortsbild aus. Die geplante Tiefgarage ist als positiv anzusehen, da somit das Stellplatzproblem behoben wird.

Für den Bauausschuss stellt sich die Frage, wo die Hackschnitzel gelagert werden, dies ist bei Herrn Schied noch nachzufragen.
Sowohl mit dem Planungsbüro als auch mit dem Landratsamt wurde über die Änderung bisher noch nicht gesprochen, da noch kein positiver Beschluss dafür vorliegt.

Auf Vorschlag des Bauausschusses fasst der Gemeinderat mit   14/0   Stimmen folgenden Beschluss:

Zu der o.a. Bebauungsplanänderung wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Nach Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit Herrn Schied wird das Planungsbüro Fuchs Architekten in Kolbermoor mit der Ausarbeitung einer Entwurfsplanung beauftragt.




	

	TOP  6
	Erneuter Antrag Barbara und Michael Rieder auf Einbeziehungssatzung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 2 WE im Bereich der Fl.-Nr. 50/1, Gemarkung Halfing



Bezüglich der beantragten Bauleitplanung wurde bereits mehrfach im Gemeinderat diskutiert und abgestimmt. Nachfolgend eine Auflistung der bisherigen Historie.
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    03.02.2024 Gespräch im Rathaus mit Rieder Michael, Aicher Konrad, Braun Regina

[bookmark: _GoBack]     Antrag zur Einbeziehungssatzung zur Errichtung eines Einfamilienhauses
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Bauleitplanung unterliegt der Planungshoheit der Gemeinde, d. h. der Gemeinderat entscheidet, ob eine Bauleitplanung durchgeführt wird oder nicht.
Erst im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wird das Landratsamt und weitere öffentliche Stellen am Verfahren beteiligt, wobei sich dadurch im Verfahren unüberwindbare Hürden herausstellen können (wie es z. B. bei der Bauleitplanung in Mühldorf der Fall war).
Die Einschätzungen, die zu diesem Vorhaben bereits in der Vergangenheit eingeholt wurden, ergaben, dass eine Einbeziehungssatzung an dieser Stelle nicht ausreichend ist.

Auszug aus der Einschätzung von Herrn Liepold vom 17.04.2020:
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Zudem Erfüllt das Vorhaben die Voraussetzungen einer Einbeziehungssatzung nicht:
Voraussetzung für Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzungen ist gemäß § 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, dass "sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind". Das schließt ein, dass die Einbeziehungssatzung den Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht widersprechen darf (also z.B. vorgesehene Wohnbaufläche auf Fläche für die Landwirtschaft oder auch Gewerbeflächen).
Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als „Sonstige Grünfläche (Schutzstreifen, für das Ortsbild bedeutsame Grün und Freiflächen)“ festgesetzt. Somit widerspricht eine Wohnbebauung dem derzeitigen Flächennutzungsplan, was eine Einbeziehungssatzung, ohne vorherige Änderung des Flächennutzungsplanes, unmöglich macht.
Einen unterbreiteten Kompromissvorschlag, dass eine größere Fläche im Rahmen eines Bebauungsplans überplant wird, und auch die Gemeinde Flächen erwerben kann, um diese auf den Grundlagen des „Einheimischenmodells“ veräußern zu können, lehnen die Antragsteller ab.
Wie bereits in der Vergangenheit erwähnt, ist bei dieser „Einzelfalllösung“ auch zu prüfen, ob es sich um eine „Gefälligkeitsplanung“ handeln könnte. Dazu gibt es eine aktuelle 



Rechtsprechung:
„Eine Planung, die durch hinreichende städtebauliche
Gründe getragen ist, darf auch privaten Interessen dienen und durch private Interessenträger angestoßen sein 
(vgl. BVerwG, B.v. 30.12.2009 4 BN 13.09 BauR 2010,S. 569). 
Die Grenzen der unzulässigen Gefälligkeitsplanung sind erst dann überschritten,
wenn die Planung ausschließlich den Zweck hat, private Interessen zu befriedigen
(vgl. BayVGH, U.v. 9.12.2021 1 N 19.447 juris Rn. 19; U.v. 29.9.2020 1 N 16.1258
juris Rn. 17).



Nachfolgend einige Auszüge, um die Lage des Vorhabens zu verdeutlichen:
Ansicht mit Einblendung des Flächennutzungsplans:
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Luftbild:
[image: ]

Ansicht Lageplan:
[image: ]

Ansicht Lageplan ohne Landwirtschaftliche Gebäude und Nebengebäude:
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Planzeichnung des Antrages vom 23.10.2023
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Bezüglich der Erschließung ist darauf hinzuweisen, dass die Breite der Erschließungsstraße (Fl.Nr. 42/6) zu dem Grundstück Fl.Nr. 50/1 teilweise unter drei Metern liegt. Bei einer Bauleitplanung kann über eine zu schmale Zuwegung nicht hinweggesehen werden. Zumal durch weitere Bebauung auch eine Zunahme des Verkehrs zu erwarten ist. Dem Antrag vom 23.10.2023 ist zu entnehmen, dass die bestehende Zufahrt auf 3m verbreitert werden kann. Der hierfür erforderliche Grund würde bei Satzungsbeschluss an die Gemeinde abgetreten werden.

Auch wenn die Antragsteller zu einer Kostenübernahme bereit sind, ist zu beachten, dass eine Bauleitplanung einen erheblichen Verwaltungsaufwand darstellt. Es können auch lediglich Kosten für die Einbeziehungssatzung auf die Antragsteller umgelegt werden, da die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht dem Antragsteller in Rechnung gestellt werden kann.

In der Besprechung am 09.11.2023 wurde den Antragstellern verdeutlicht, dass ein Bauleitplanverfahren einige Zeit in Anspruch nimmt. Vorab ist nicht absehbar, welche Stellungnahmen zu den Auslegungen eingehen und ob das Bauleitplanverfahren, auch wenn es durchgeführt wird, zu einem erfolgreichen Abschluss kommt.
Vorab ist ein Immissionsschutzgutachten zu erstellen.
Sowohl der Flächennutzungsplan, als auch die Gefälligkeitsplanung stellen ein großes Problem dar.

Dem Bauausschuss kam der Gedanke als Alternativlösung an ein Grundstück im Gewerbegebiet mit Betriebsleiterwohnung zu denken.
Hier ist allerdings vorab noch zu klären, ob ein solches Grundstück mit Wohnbebauung ausnahmsweise zugelassen werden kann. 
Diese Gedankengänge sind aber für den vorliegenden Antrag und den hier zu treffenden Beschluss nicht relevant.

Um die Entscheidungsfindung des Gemeinderates nicht zu beeinflussen gab es seitens des Bauausschusses keinen Beschlussvorschlag.

Nach erneuter Prüfung aller Fakten und baurechtlicher Grundlagen ist aus Sicht der Verwaltung keine positive Beschlussfassung möglich.


Der Gemeinderat fasst nach einer regen Diskussion mit   8/6   Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat spricht sich für eine Einbeziehungssatzung aus. 
Den Antragsstellern wird mitgeteilt, dass alle anfallenden Kosten einer Bauleitplanung/Immissionsschutzgutachten etc., von Ihnen zu tragen sind und hierzu ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde abzuschließen ist.

Auf Wunsch von folgenden Gemeinderatsmitgliedern wird deren Gegenstimme protokolliert: 
Regina Braun, Konrad Aicher, Peter Aicher, Sebastian Schauer, Josef Murner, Johannes Guggenberger


	

	[bookmark: Betreff][bookmark: Nummer]TOP  7
	Sonstiges und Bekanntgaben



· [bookmark: Wortprotokoll][bookmark: Beschluß]Legionellen Problematik Mehrzweckhalle:

Die Vorsitzende informiert über eine Legionellen Problematik in der Mehrzweckhalle.


· Bürgerinformationsbroschüre:

Die Vorsitzende informiert über die neue Herausgabe der Bürgerinformationsbroschüre und über die Praxisaufgabe von Herrn Dietl zum 15.03.2024. 
Ab 15.04.2024 wird die Praxis künftig von Frau Dr. Regina Baumgärtner-Vorderholzer und Frau Dr. Yan Yuh Hopfner geführt

· Informationsbroschüre Bücherei
Die Vorsitzende gibt die Informationsbroschüre/Jahresrückblick der Bücherei den Gemeinderäten zur Kenntnis. 

[bookmark: BeschlussK][bookmark: AbstimmungK]	

[bookmark: Abstimmungsergebnis][bookmark: Zu]

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeisterin Regina Braun die öffentliche Gemeinderatssitzung. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung statt.

[bookmark: BM_Text3]




	Regina Braun
	
	
	
	Elisabeth Huber

	1. Bürgermeisterin
	
	
	
	Schriftführer/in
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Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung nicht tiber-

wunden werden konnen (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)

X Einwendungen

%18 BNatSchG sieht fir die Bauleitplanun% Fléchennutzun‘P?\Plan, Bebauungsplan) und fiir
erfahren zu Innenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 S. r. 3 BauGB die Anwendung

der Vorschriften des BauGB vor, wenn auf%rund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und

Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB ist die Eingriffsregelung mit

ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwagung nach

§ 1 Abs.7 BauGB zu beriicksichtigen.

siehe Beiblatt

X Rechtsgrundlagen

§ 18 BNatSchGi. V. m. § 34 Abs.4 Satz1 Nr.3 BauGB und § 1 a Abs. 3 BauGB

X Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Der Ausgleich hat durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen zu erfolgen. Um
die Rechtsgiiltigkeit der Satzung nicht zu gefahrden, wird die Gemeinde daher
gebeten, ihre Planungsunterlagen zu erganzen.

vgl. Beiblatt

X Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sach-
komplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Die Gemeinde benétigt diese Unterlagen auch zur erforderlichen Meldung an das
Okoflachenkatatster beim Landesamt fir Umwelt.
Der Kaufvertrag sollte der Gemeinde vorliegen.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

Rosenheim, den 23.01.2024  Mller Weber
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zu 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit

In der Begriindung wurde die Ermittlung des Eingriffs und Ausgleichs ergénzt. Es wurden
Okokontopunkte gekauft und in der Satzung erwahnt. Hiermit bsteht Einverstandnis.

Die OkokontomafRnahmen werden einem konkreten Eingriffsvorhaben zugeordnet; allerdings
ist der Verweis auf ein Okokonto ohne Darstellung des konkreten Sachverhalts nicht
ausreichend. Es sind vollstédndige Unterlagen zur naturschutzfachlichen Beurteilung
notwendig. Darin sind der aktuelle Zustand der Okokontoflache sowie Art und Umfang der
Kompensationsmalinahmen, einschlieBlich der erforderlichen Pflege- und
UnterhaltungsmaRnahmen, konkret zu benennen.

Die Okokontoflache und die abzubuchende Flache sind flachenscharf darzustellen.
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Die Belange des Immissionsschutzes sind nur dann berihrt, wenn immissionsrelevante Einzelbauvorhaben neu verwirklicht werden.
Die Immissionsschutzbehdrde ist bei solchen Vorhaben entsprechend zu beteiligen.
Mit freundlichen GriRen

Christof Sanftl

Landratsamt Rosenheim

Immissionsschutz, Abfallrecht

WittelsbacherstralRe 53

83022 Rosenheim

Tel.: 08031 392-3501

Fax: 08031 392-93501

christof.sanftl@Ira-rosenheim.de

www.landkreis-rosenheim.de

LANDRATSAMT
ROSENHEIM
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Alexander Schied, Irlach 20, 83128 Halfing

Irlach, 06. Feb. 2024
Sehr geehrte Damen und Herren des Bauausschusses,

ich nehme zu den unten aufgefihrten und vom lhnen gewlinschten Punkten wie folgt
Stellung.

Auf Empfehlung des Bauausschusses sind vor der gemeindlichen Zustimmung noch
folgende Unterlagen vorzulegen:

e Ein Konzept Uber das Nahwédrmenetz mit einer Bedarfsermittlung.

e Gutachten beziglich des Immissionsschutzes (ist normalerweise bei der
Bedarfsermittlung beinhaltet).

e Genehmigung, Zulassung uber den Bau der Heizungsanlage im Wohngebiet.

e Nachweis des Kaminkehrers, Uber die Kaminhohe durch die Verschiebung des
Gebéaudes und Angabe zur Leistung der Heizungsanlage.

1. Konzept Nahwarmenetz und Bedarfsermittlung.

Es ist geplant ein Gebaude/Halle zu errichten mit folgenden Funktionen:

e Maschinenhalle
e Sozialraume flr Mitarbeiter und Auszubildenden
e Heizanlage zur Nahwarmeversorgung der Bewohner von Irlach

Der Bedarf ist gegeben da folgen Anwohner Interesse an der Versorgung mit Nahwarme
haben:

Anwohner Wohneinheiten
. Fegl 2
e Miller 1
e BacherSen 1
e BacherJun 1
e Pichler 2
«  Spat 2
*  Kochendorfer 1
e Diepold 2
e Schied Sen 1
e SchiedJun 3
e NochinPlanung 8

Insgesamt sollen

N
i
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Immissionsschutz:

Die Heizanlagen der Firma ETA sind fur den Einsatz in Wohngebieten und sogar
Wohnanlagen geeignet und gepruft. So das sich die Immissionen der Heizanlage auf die
Anlieferung des Hackgutes beschranken.

Als Schlussfolgerung entfallt die einzelne Anlieferung pro Haushalt/pro aktuell eigener
Heizung.
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Angaben Kaminkehrer:

Um den Energiebedarf fur alle Bewohner zu decken wird eine Heizung mit einer Leistung
von circa 200 KW benotigt. Diese kann bei Bedarf und bei zukunftsorientierter
Denkweise noch auf 250 KW erweitert werden.

Hier sind gem. § 19 BimSchV folgende Mindestabstande einzuhalten:

Nhtamticnes innshsvezeichns.

Erste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes *) (Verordnung iiber Kieine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BmSchV)
§ 19 Ableitbedingungen fur Abgase

(1) Bei einr Feuerungsanlage i fest Brennstofe,de nach dem 31, Dezember 2021 ericietwird,ist

1 fistah angeorcnetstund

2 den Firstum mindestens 40 Zentmeler oerragt

Firsinan angeorcnets e Ausiisoinung enes Schomsteins, nemn

1 I horzonalr Abstand vom FirstKelner st i e horzotaer Abstand von der Traute und

2 inrvertialer Abstand vom First rder st as i horzontater Abstand vom First

Bei siner Dachneioung von weniger ais 20 Gradist die Hohe der AustTsGinung ema Sz 1 Nummer 2 au inen fven Dachf'stzu ecishen, dessen Hohe unter Zugrundeligung einer Dachneigung von 20 Grad 2 berechnen st Yon den Arforderungen
nach Gen Satzen 1bis 3 darfut abgemichen werden, wenn e Hone der AustsOfinung fur das EInzegebaude nach AbSCV 62.1 der Rchtini VDI 3781 Blat 4 (Ausgabe Jull 2017) estimimi worden st Der Schomslein st o auszufunren, dsss die
AUSIFRSGNUNg des Schomsteins o8 einer GesamwaMeleistng Ger Feuerungsaniage

1 bis 50Kiowatlin einem Umireis von 15 Metercle Oberkanten der Liungsfinungen, Fenster und Toren um mindestens 1 Meter Uberagt
2 von men as 50 is 100 Kiowatin @nem Uiels von 17 ete dle Obertanten der Lfungsofinungen, Fenster und Turen um mindestens 2 Nesr 0berragt

3. von mehrais 100 bis 150 Kiowattn einem Urivels vn 19 Metern de Oberkanten der LRungsOfivungen, Fenster und Taren um mindestens 3 Meter Uoeragt.

4 vonmen als 150 bis 200 Kiowatin einem Urmires von 21 Meter die Oberkanten der Lufungs®fnungen, Fenster und Tdren um mindestens 3 Meter Uerragtoder

5 von mehr als 200 Kilowstl e Oberkanien der Liungs bhungen, Fenster und Tuen in demjenigen Urmiels um cijenigen Nindesthohen Gberragt,de in Tabele 3 auf Sefe 32 der Rchtinie VDI 3781 Blat 4 (Ausgabe Jul 2017)vorgegeben sind.

Konnen i der Ausfihrung des Schomsteins nach den azen 1 bis 5 schadiche UmweReinwirkungen ich verhinder werden, muss er Schomstein gemat de Richtinie VDI 3781 Bat 4 Ausgabe Ju 2017) unterBericksichiung dervorgelagerten
Bebauung und der Hanolage usgefufit werden Belder Erichtng von Feuerungsaniagen furfste Brenniofe i einem Gebalde, das vo dem 1. Januar 2022 eicet wurde oder it s vor e 1 Januar 2022 eine Baugenehigung erei worden st it
‘Absatz 2 anawenden, wenn die Anforderungen cer Saize 1bis 6 im Enzefall umerhaltis matig sind.

¢ Schomstein s0 auszufihven, dass die AustTsGinung des Schomsteins

2)Die AustitsBfinng von Schomteinen bl Feuerungsanlage frfeste Brennstofl, i vor dem 1. Januar 2022 enchletund in Berieb genommen wurden und b dem 1 Januar 2022 wesentich gedndart werden, muss
1 beiDachneigungen
) bis einschlisBlch 20 Grad den Frstum mindestens 40 ZentmeterGberragen odervon der Dachflche mindestens 1 eterenfertsein
) von mehv as 20 Grad den Firstum mindestens 40 ZentimeterGberragen oder einen horizontlen Abstand von der Dachfsche von mindstens 2 eter und 30 Zentmeler haben
2 bei Feusrungsaniagen mit iner Gesamwarmsleistung bis 50 Kilowst n sinem Uik von 15 Melem dis Oberkanten von Liflungsoffaungen, Fenster oder Toren um mindestens 1 Meler Uberragen; der Umirel veraroer ich um 2 et jo
‘weitere angefangene 50 Klowat bis auf hochstens 40 Weler
‘Sz gt forden Austausch der Feusrstate entsprechend. Die Ubergangsvarschrien der 55 25 und 28 bliben unber0hviDis Aforderungen des Satzes 1 gelen enlsprechend, wenn eine Feuerungsaniage fr fdssige oder gasformige Brennstof, e vor
dem 1 Januar 2022 erichistund in Bekieb genommen wurde und ab dem 1. Januar 2022 durch eine Feuerungsanlage frfeste Brennsiofie rseta witd.
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Eingabeplan fiir Maschinenhalle, Sozialraume fir Mitarbeiter/Auszubildenden und
Heizanlage zur Nahwarmeversorgung der Bewohner von Irlach:

ANSICHTEN VON

NORDEN WESTEN
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KELLERGESCHOSS ERDGESCHOSS

Bei Fragen oder wenn noch weitere Unterlagen/Angaben benotigt werden konnen Sie
sich gerne jederzeit bei mir melden.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen GriBen

Alexander Schied
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Datum Ereignis

In den Unterlagen sind Lageplédne bereits aus den Jahren 2018
und 2019 vorhanden

2020

20.03.2020|Planeinreichung geplantes Wohnhaus und Gewerbeflache

E-Mail von Fr. Daxenberger an Fr. Brithnke -
30.03.2020|Anfrage Einbeziehungssatzung

02.04.2020|Riickmeldung von Frau Bruhnke

E-Mail von Fr. Daxenberger an Herrn Liepold,
03.04.2020|LRA-RO Bauleitplanung

17.04.2020|E-Mail - Antwort von Herrn Liepold

E-Mail von Peter Béck an Frau Daxenberg -
29.04.2020|Terminvereinbarung wg. Corona nicht méglich

05.05.2020|Erneute E-Mail von Herrn Liepold

23.09.2020|Antrag von Barbara Reif und Michael Rieder auf Bauleitplanung

2021

19.04.2021|Ortstermin mit Hr. Seeholzer, Hr. Liepold, Fr. Braun und Fr. Wenzke

15.09.2021|E-Mail an Immissionsschutz mit der Bitte um Stellungnahme

05.10.2021|Antwort von Herrn Schneid - Gutachten erforderlich

26.10.2021|E-Mail an Liepold - Uberlegung B-Plan "Dorfgebiet"

28.10.2021|Riickmeldung von Herrn Liepold

Okt 21|BA-Sitzung

18.11.2021|GR-Sitzung - Ergebnis Uberlegung Bauleitplanung ja oder nein

2022

Jan 22|Vorlage neuer Planungen

24.01.2022|BA-Sitzung

27.01.2022|GR-Sitzung

Schreiben an B. Reif und M. Rieder mit Ergebnis aus GR-Sitzung -
11.03.2022|keine Bauleitplanung

Ortstermin mit Hr. Seeholzer, Fr. Pilz, Fr. Braun, Hr. Aicher,
28.06.2022 |Fr. Wenzke, Fr. Rottmoser, Fr. Lex

11.07.2022|BA-Sitzung - Information iber Ortstermin

GR-Sitzung - TOP 2 - keine Beschlussfassung, da Klarungsbedarf
14.07.2022|wg. Bauleitpl. F. mehrere Parzellen

20.09.2022 |E-Mail St. Schlaipfer an Regina Braun: Vorschlag fiir Flacheneinteilung

27.11.2022|E-Mail St. Schlaipfer an Regina Braun: Bitte um Bespr. in der Dez.-Sitzung

E-Mail Regina Braun an St. Schlaipfer: Behandlung am 01.12.22
nicht méglich, da Termin im LRA

zur Besprechung erst am 21.12.2022 stattfindet,

28.11.2022|es war kein friiherer Termin méglich

21.12.2022|Besprechungstermin im LRA
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2023

10.01.2023

E-Mail St. Schlaipfer an Regina Braun: Antrag zur Aufnahme
in Tagesordnung Februarsitzung

23.01.2023

BA-Sitzung: keine Anderung der bisherigen Beschlussfassung denkbar

16.02.2023

GR-Sitzung: TOP entfallt auf Wunsch der Bauwerber

29.06.2023

E-Mail St. Schlaipfer an Regina Braun: Lageplan fiir Einbeziehungssatzung

29.06.2023

E-Mail: Antwort von Regina Braun - Behandlung in BA-Sitzung am 24. Juli 2023

02.07.2023

E-Mail St. Schlaipfer - Zusage an der BA-Sitzung teilzunehmen

24.07.2023

E-Mail St. Schlaipfer - Lageplan fiir Bespr. im BA

23.10.2023

E-Mail St. Schlaipfer mit Schreiben von Ehepaar Rieder -
Antrag auf Einbeziehungssatzung
und anschlieBendem E-Mail-Verkehr

30.10.2023

Eingang Schreiben vom 22.10.2023 Antrag auf Err.
EFH mit 2 WE im Rahmen einer Einbez.Satzung

08.11.2023

Eingang handschriftliches Schreiben von Luise Rieder an
Gemeinde Halfing, 1.+2. Bgm.,Gemeinderat, Bauabteilung
Halfing u. Landrat Lederer - und Antwortschreiben v. Hr. Landrat Lederer

09.11.2023

Gesprach im Rathaus mit Rieder Barbara und Michael,
Schlaiper Stefan, Braun Regina, Rottmoser
Steffi, Lex Monika
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Gemeinde Halfing

Wasserburger Stratie 1
83128 Halfing

Halfing, 23.10.2023

Antrag auf Einbeziehungssatzung zur Errichtung eines Einfamilienhauses

Sehr geehrte Frau Braun,
sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder,

Vorweg mchten wir uns fir die Behandlung unseres Anliegens bedanken.

Bei unserem urspringlichen Vorhaben, die Errichtung eines Einfamiliennauses mit
gewerblicher Lagerhalle, wurde uns vom Landratsamt und daraus folgend auch
seitens er Gemeinde die Erfordernis einer Bauleitplanung (Aufstellung qualifizierter
Bebauungsplan) genannt

Mit unserem Anirag auf Bauleitplanung sind wir dieser Anforderung
nachgekommen. Wie bekannt, wurde der Antrag seitens Gemeinde leider
abgelehnt.

Aus Gesprachen mit verschiedenen Fachstellen und Unterstiitzung von
Gemeinderat Stefan Schiaipfer, hat sich als makgeblicher Grund fir die
Erfordemnis der Bauleitplanung (Aufstellung qualifizierter Bebauungsplan) die
geplante Gewerbehalle herausgestellt

‘Wir haben dahingehend unsere Planung verandert und beantragen hierdurch die
Enichtung eines Einfamilienhauses mit zwei Wohneinheiten im Rahmen einer
Einbeziehungssatzung.

Die, nach unserer Kenninis erforderlichen Voraussetzungen fir eine

Einbeziehungssatzung, haben wir Innen in der Anlage 1 zusammengefasst und
bestmaglich eriautert bzw. beantwortet
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Wetere Informationen entnehmen Sie bitte den Anlagen 2 (Planzeichnung
‘Gebaudegrundriss) und 3 (ErschlieRung Wasser und Kanal)

Wir sind von Geburt an Halfinger und wollen mit unseren Kindem auch weiterhin in
Halfing und in der Nahe unserer Familien und Freunde bleiben.

Mit einer evtl. gewlinschten Regelung zur Selbstnutzungsbindung und/oder
Bebauung innerhalb von 2 Jahren bestatigen wir Innen das geme.

Wir bitten Sie um Inr gemeindiiches Einvernehmen.
Vielen Dank.

Mit freundlichen Grien
Familie Rieder Michael und Barbara mit Antonia und Sebastian

Kontakidaten:
Michael Rieder: 0151/22696004 | michael rieder@stettnerhof.de
Barbara Rieder: 0151/24026585 | reifbarbara@web.de.

Anlagen:
Anlage 1 Voraussetzungen Einbeziehungssatzung
Anlage 2 Planzeichnung Gebaudegrundriss
Anlage 3 ErschlieBung Wasser und Kanal

Anlage 4 Kurzvorstellung Familie Rieder
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Fiir ein Vorhaben mit der skizierten Grofenordnung diirfte an dieser Stelle eine einfache
Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB kaum ausreichen. Notwendig wiire, dass die bauliche
Nutzung des vorhandenen Innenbereichs entsprechende Nutzungen und Kubaturen aufweist, da habe ich

etwas meine Zweifel.

Einer geordneten stédtebaulichen Entwicklung (§ 34 Abs. 5 BauGB) durch Satzung entspricht es in der
Regel auch nicht, das Heranriicken des Innenbereichs an die privilegierte und intakte Auflenbereichsnutzung
bzw. das (bebauungs)planlose Zusammenwachsen der Bereiche auszuldsen.

Auf den ersten Blick halte ich eine Satzungslosung hier nicht fiir zuldssig.

Bleibns gsund
Mit freundlichen GriiBen

Christian Liepold
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Amt fur Digitalisierung Breitband und Vermessung

Amt flr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim

Amt fur landliche Entwicklung Oberbayern, Miinchen

Bayerischer Bauernverband Rosenheim

Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung, Minchen
Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz

Regierung von Oberbayern, Bergamt Siidbayern

Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung
Regierung von Oberbayern, Luftamt

Regionaler Planungsverband Stidostoberbayern

Staatliches Bauamt Rosenheim

Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehorde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehérde (Naturschutzrecht)
Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt

Landratsamt Rosenheim, Untere StraRenverkehrsbehoérde (Verkehrssicherheit)
Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung

Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat

Landratsamt Rosenheim, Wasser und Bodenschutz

Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. Marz)

Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor

Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut

E-Plus Mobilfunk Miinchen

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Energienetze Bayern, Traunreut (friiher EGS bzw. Energienetze Stidbayern)
Marktgemeinde Bad Endorf

Gemeinde Sochtenau

Gemeinde Amerang

Handwerkskammer fiir Miinchen und Oberbayern

Industrie- und Handelskammer (IHK) fir Minchen und Oberbayern

Bund Naturschutz in Bayern e. V.

BiL e.G., Bonn (Online-Abfrage)
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Sehr geehrte Frau Lex,

bauplanungsrechtliche Anmerkungen zum Entwurf:

C 2.1. Eine GRZ von 0,55 ubersteigt den von § 17 BauNVO vorgesehenen Orientierungswert erheblich. Die Uberschreitung bedarf besonderer stadtebaulicher Grunde. Die
Begriindung (1.) geht hingegen von einer Einhaltung der Hochstgrenzen aus? Unter 4.2. wird eine GRZ von 0,45 gerechtfertigt? Dort geht man abweichend von der festgesetzten
GRZ 2 von 0,8 von einem max. Ausmaf von 0,7 aus!? Die Planung ist in diesem Punkt nicht nachvollziehbar und so keinesfalls rechtssicher.

C 2.1. Fur die Grundsttcke groBer 400 m? ist die GRZ 2, anders als bei den Grundstiicken kleiner 400 m?, nicht festgesetzt.

C 4. ...der Fist ist.

C 5 Satz 2 ist eine Wiederholung von C4 Satz 2

Begrindung 4.2

Abs. 1 sh. Anmerkungen oben zum MaR der baulichen Nutzung

Abs. 3 Im Plan sind 2x3m=6m Abstand zwischen den tberbaubaren Flachen angegeben, die Begriindung schreibt von 4m ohne Baufenster!?

Garagen: Die gewtinschte Wohnmobilgarage ist nicht wie in der Begriindung beschrieben, durch ,ein Planzeichen” auf eine GroRe von 33 m? begrenzt. Es gibt einen entbehrlichen
Hinweis auf einen méglichen Baukdrper.

Ein Hobbyraum ist keine Nebenanlagenflache i.S.v. § 14 oder 12 BauNVO und rechnet zur GR und nicht nur zur GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVO.
Mit freundlichen Grufen

Chri

fian Liepold

Landratsamt Rosenheim
Kreisbauamt, Bauleitplanung
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Gemeinde Halfing

Frau Burgermeisterin Braun
Wasserburger Str. 1

83128 Halfing

Fir. Nr. 464/3 und 464/6 an der Ringstrale
9. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 ,Halfing Ost*

Sehr geehrte Frau Birgermeisterin Braun,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

zur 3. Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 3 , Halfing Ost* haben wir noch folgende
Anmerkung:

In der Gemeinderatssitzung vom 21.09.2023 wurde beschlossen, dass im &stl. Bereich der
Flurnummer 464/3, 464/7 und 464/8 (zur Ringstrale) die Baugrenzen von 3 m auf 1,5 m von
der Grundsticksgrenze verkurzt werden

Leider wurde dies, entgegen dem Gemeinderatsbeschluss, in der aktuellen Planung nicht
korrekt umgesetzt. Es wurde am suidl. Ende der Fir. Nr. 464/3 zur RingstraRe in der Schrage
die Baugrenze nicht auf 1,50 mtr. verringert. Die sudl. Baugrenze von 3,00 mtr. bleibt
bestehen. Wir bitten Sie dies noch entsprechend abzuéndern (siehe Anlage Auszug aus dem
B-Plan).

Mit freundlicfyzﬁ GriRken
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